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§ 1 – Gebührenerhebung und Anmietung für kommerzielle Veranstaltungen 

(1) Die Evangelischen Kirchengemeinde Bempflingen – nachfolgend „Kirchengemeinde“ 
genannt – erhebt für die Benutzung des Jakob-Weimer-Hauses – nachfolgend mit „JWH“ 
abgekürzt – Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung. 

(2) Der Kirchengemeinderat entscheidet im Einzelfall, ob er der Anmietung des JWH für eine 
kommerzielle Veranstaltung zustimmt. 

 
 
§ 2 – Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Gebühren ist der Veranstalter und der Antragsteller. 

(2) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 3 – Gebührenfreiheit und -ermäßigung 

(1) Das JWH steht den Gruppen der Kirchengemeinde für ihre regelmäßigen Veranstaltungen 
grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung. Bei Sonderveranstaltungen behält sich der 
Kirchengemeinderat Einzelentscheidungen vor. 

(2) Jedem Mitarbeiter gemäß der jeweils aktuellen Mitarbeiterliste steht einmal jährlich eine 
ermäßigte Anmietung des JWH zu. Bei Vorliegen mehrere Ämter bei einer Person ist die 
ermäßigte Anmietung auf einmal pro Jahr beschränkt. Das Recht der jährlich einmaligen 
ermäßigten Anmietung ist bei Nichtausübung weder auf Andere (Ausnahme: Ehe-
/Lebenspartner und eigene Kinder unter 16 Jahren) noch in das nächste Jahr übertragbar. 
Der Kirchengemeinderat behält sich Einzelentscheidungen vor. 

 
 
§ 4 – Gebührenhöhe 

Für die Anmietung des JWH werden Gebühren wie folgt erhoben: 

1. Großer Saal: 
a. Bis zu 4 Stunden:       80,00 € 
b. Über 4 Stunden:        120,00 € 

2. Küche: 
a. In kleinem Umfang (z. B. nur für Kaffeezubereitung): 60,00 € 
b. In größerem Umfang (insbesondere mit Essen):  80,00 € 

3. Gruppenraum EG rechts, Gruppenraum DG 

a. Bis zu 4 Stunden:       40,00 € pro Raum 

b. Über 4 Stunden:        55,00 € pro Raum 

4. (beide) Jugendräume 2. UG inkl. Kochnische 

a. Bis zu 4 Stunden:       65,00 € 

b. Über 4 Stunden:        80,00 € 

5. Zuschlag für auswärtige Mieter:     40,00 € 
6. Zuschlag für Heizung in der Zeit vom 1. Oktober bis einschließlich 15. Mai: 

a. Bei Anmietung bis zu 4 Stunden:     30,00 € 

b. Bei Anmietung über 4 Stunden:     40,00 € 

7. Abschlag für Personen gemäß § 3 Absatz 2: 50% hinsichtlich der unter Nr. 1-4 sowie 100% 
der unter Nr. 5 aufgeführten Gebühren. 

8. Zuschlag bei Anmietung für kommerzielle Veranstaltungen: 50% der unter Nr. 1-4 
aufgeführten Gebühren. Der Kirchengemeinderat behält sich Einzelentscheidungen vor. 
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§ 5 – Entstehung und Fälligkeit 

(1) Die Gebühr entsteht mit der Genehmigung der Veranstaltung durch die Kirchengemeinde. 

(2) Die Gebühr ist zum Nutzungstermin fällig und an die Kirchenpflege der Kirchengemeinde 
zu überweisen. 

(3) Die Erlaubnis zur Benutzung des JWH kann von der ganzen oder teilweisen 
Vorauszahlung der Gebühr abhängig gemacht werden. 

 
 
§ 6 – Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt zum 01.04.2022 in Kraft. 


